
Ordnung. n
sich sonst vtigehorsamb erzeigen wurden / sie durch den Profosen/ in
Band/vnd Eysen allhcro gebracht vnd in Stadtgraben zur Arbeit an¬
gehaltenwerden sollen.

§ . I V. Nach empfangenen Lommi6ion8 -Befelch/sollen dieLom-
miLrien dem Schuldnerzu der Einantwort : vnd Schatzung/einmal/
vndzwar pcrempwric verkünden/vnd ein Tagsatzung auffVierzehen
Tag/vonZeit der geschehenen Erinderung anzuraithen/bcnennen/eS er¬
scheine alsdann der Schuldner/oder nicht/anfangS die Einantwort:
vndnachmahlö auch die Schatzung / soweit sich die Behebnuß deß
Klagers erstreckt/vntcr einstem fürnehmen/vnd verrichten.

§ . V . Doch solle der Gläubiger / wann das gcurlaubteGuctvntheil-
bar/die Übermaß/sambt der OriZmLlObliALüon .vnd denen biß da¬
hin geführten ^ Lca , innerhalbVierzehenTagen / zu Gerichts Hän¬
den erlegen/vnd das Gelt folgendö dem Schuldner auffsein Begehrn
gegen Quittung / die ObliZaeion , vnd aber / damit dem Klä¬
gerein Gerichts Urkund zubegehrn / nicht benommen werde/ mit Vor¬
wissen hinauß erfolgen : Da aber das geurlaubteGuet thcilbar wäre/
daS jenige/was deß Gläubigers Anforderungübertrifft/ alsbald rc-
laxiert .vndauffanhalten deß Schuldners / bey deß vnterMarschall/
oder Weißbottens ? rotKoeoll ab : vnd außgethan werden.

Wer Sechste Lüuk.
on Lmschätzung der beweglichenMändker.

§. i.

welche der Li eöltor , selbsten in Händen hat/solle dieselbe so-
, Nvol beyÜnsererN- Oest. Regierung/ alöLandmarschallischett

Gericht/ohne einig vorhergehenden Orrräum Lxecuüonis , erstlich
kirr, mit vorwissen/

AlSdann Nochmallen mitvorwißen/ vnd letztlich
xj -lk, woferrn nichtseinkomen / mit ordentlicher Verkündungfürzunehmen

verwilliget : auch weiters keine Erinder : oder Verkündung zugclassen
werden.

8. 1l . Doch wann ein Lrcäitor die Lxecuüon auff solchekävbillÄ.
welche er selbst nicht in Händen hat/ergreiffen wolte/ist derselbige sol¬
cheLxccuüonperZraäus oräinarioZ , außzuführen schuldig.
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